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benen Bereich darauf aufmerksam macht, daß hier das staatliche 
Handeln die verfassungsmäßige Ordnung verletzt. Insofern sind 
die gewaltfreien Sitzdemonstrationen gegen die in unserem Land 
stationierten Massenvernichtungswaffen aktiver Verfassungsschutz.

Eine Justiz, die das Verbrechen der Stationierung von Massen
vernichtungswaffen, die das tägliche Bereithalten von Massen
vernichtungswaffen zum Massenmord schützt, indem sie den dage
gen gerichteten gewaltfreien Widerstand nicht nur als rechtswidrige 
Ordnungswidrigkeiten ahndet, sondern kriminalisiert, sich aber zu
gleich unfähig und/oder nicht willens zeigt, gegen die Verantwort
lichen für diese ethisch verwerfliche, völkerrechtswidrige und ver
fassungswidrige Raketenstationierungspolitik vorzugehen, verliert 
ihre Legitimation und ist nichts anderes als staatliche Gewalt
anwendung, gegen die — so steht zu befürchten — auch mit tat
sächlich gewaltsamen Mitteln Widerstand geleistet werden wird, 
wenn die Justiz gewaltfreies Handeln als Gewaltanwendung be
wertet. Dann wird es für viele, die sich von der Justiz nicht vor
schreiben lassen, ob sie gegen diese konkrete Gefährdung ihrer 
Existenz heute und in Zukunft Widerstand leisten, nicht mehr wich
tig sein, bei der Wahl ihrer Mittel auf Gewaltfreiheit zu achten. 
Vielleicht liegt dies auch in der Absicht des 1. Strafsenats, daß das 
gewaltfreie Handeln, das in der Bundesrepublik Deutschland noch 
keine Tradition hat und sich noch in der Lernphase befindet, in 
einer zunehmenden Gewalteskalation bei den Auseinandersetzun
gen zerrieben wird.

Die Entscheidung des 1. Strafsenats des BGH vom 5. Mai 1988 
ist schädlich für den demokratischen Rechtsstaat und untergräbt 
den Rechtsfrieden.

Mißbrauch richterlicher Macht in der BRD 
zur Durchsetzung völkerrechtswidriger 
politischer Ziele

Unter der Überschrift .. und wer verfolgt die Völkerrechts
verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und gegen 
die Kriegsregeln?“ befaßt sich Bernd H a h n f  e l d  , Richter 
am Amtsgericht Hamburg, in der Zeitschrift „Betrifft Ju
stiz“ (Michelstadt) Nr. 15/1988, S. 322 ff., mit der Kriminali
sierung gewaltfreier Sitzdemonstrationen gegen Massenver
nichtungswaffen durch BRD-Gerichte. In dem Beitrag heißt 
es u. a.:
Die Justiz der Bundesrepublik macht sich zum Gehilfen der Staats
macht, die seit Jahrzehnten, Moral und Ethik mißachtend, ständig 
massiv gegen Gesetz und Recht verstößt, indem sie dem Transport, 
der Lagerung und der einsatzbereiten Aufstellung von Massen
vernichtungswaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik stillschwei
gend oder ausdrücklich zustimmt. Mit ihren Urteilen gegen die 
Mitglieder der Friedensbewegung nehmen die Richter den Ver
stoß gegen das (innerstaatliches Recht gewordene) Völkerrecht 
hin und kriminalisieren gleichzeitig die dagegen Protestierenden.

Angesichts unserer bedrückenden geschichtlichen Erfahrungen 
sollte sich in unserem demokratischen Rechtsstaat die Justiz auf 
ihre Aufgabe besinnen, Menschenrechte und Völkerrecht zu schüt
zen, und im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Rolle als unabhän
gige dritte Gewalt die Regierung auf die rechtlichen Schranken 
ihres Handelns hinweisen. Justiz hat eine unselige Tradition in 
unserem Lande. ... Die Nachkriegsjustiz hat eine strafrechtliche 
Aufarbeitung und Verfolgung des nationalsozialistischen Unrechts 
auch nicht ansatzweise geleistet. Nur ein kleiner Bruchteil der Mör
der und anderen Straftäter wurde bestraft, von denen in Richter
robe kein einziger. Verfolgt wurden statt dessen insbesondere in 
den Zeiten des „Kalten Krieges" auch von der Justiz viele derjeni
gen, die schon unter dem Nationalsozialismus für ihren Widerstand 
hatten leiden müssen. Eingeschüchtert wurden und werden auch 
mit den juristischen Mitteln der Justiz diejenigen, die sich öffent
lich gegen die menschengefährdendert Großtechnologien der Atom
wirtschaft eingesetzt haben und weiter einsetzen.

Unsere Justiz trägt dazu bei, Interessen der Regierenden auch 
gegen den Widerstand der großen Mehrheit unseres Volkes durch
zusetzen. Selbst die Tatsache, daß staatliches Handeln gesetz- 
oder rechtswidrig ist, hält viele Kollegen nicht davon ab, sich an 
der strafrechtlichen Verfolgung der dagegen Protestierenden zu 
beteiligen. Der jüngste BGH-Beschluß vom 5. Mai 1988 zu den 
Sitzblockaden der Friedensbewegung ist ein beredtes und be
schämendes Beispiel für den Mißbrauch richterlicher Macht zur 
Durchsetzung von p o l i t i s c h e n  Zielen, die meines Erachtens 
eindeutig rechtswidrig sind. In der erstmalig unverdeckt politisch 
begründeten Entscheidung fehlt die Abwägung, ob das offene 
Austragen oder die Unterdrückung von Konflikten ein Zeichen 
politischer Kultur ist. Unberücksichtigt bleibt die Tatsache, daß 
die Friedensbewegung die Mehrheit des Volkes hinter sich weiß, 
diese Mehrheit gegen die Regierung mobilisieren und im öffent
lichen Meinungskampf den Sieg über die Regierung davontragen 
könnte.

Der Widerstand nahezu der gesamten zivilisierten Welt gegen 
den Faschismus und das Erschrecken über das Ausmaß national
sozialistischen Unrechts hat der Welt 1945 mit dem Londoner Ab
kommen vom 8. August 1945 einschließlich des Statuts für den 
Internationalen Militärgerichtshof Rechtsnormen beschert, die 
grundlegende Regeln des menschlichen und zwischenstaatlichen 
Zusammenlebens auf alle Zeiten festgeschrieben haben. Das Pro
duzieren, der Transport, die Lagerung und das einsatzbereite 
Aufstellen sowie das Drohen mit dem Einsatz von Massenvernich
tungswaffen — aus welchem Grund auch immer — ist ein völker
rechtswidriges Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Mensch
lichkeit und ein Kriegsverbrechen gemäß diesem Statut. ...

Soweit unsere Justiz Teilnehmer gewaltloser Protestaktionen 
gegen Massenvernichtungswaffen bestraft, bedeutet das: Die Justiz 
schützt ein Verhalten der Regierung, das als gewaltträchtig, lebens
gefährdend und nach dem auch insoweit für unser Land verbind
lichen Völkerrecht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
den Frieden und als Kriegsverbrechen anzusehen ist. ...

Zur Diskussion

Ersatzpflicht des Drittschuldners bei 
Pflichtverletzungen in der Vollstreckung
PETER WALLIS, Berlin

In seinem Beitrag zur Rechtsstellung des Drittschuldners ge
langt H. K e l l n e r  (NJ 1988, Heft 9, S. 376 f.) zu der An
sicht, daß § 111 Abs. 1 ZPO (Pflichtverletzung des Dritt
schuldners) im Rahmen der vorgesehenen Novellierung der 
ZPO präziser formuliert werden sollte. Ausgangspunkt sei
ner Überlegungen ist seine Feststellung, mit § 111 ZPO sei 
ein „Extremfall pflichtwidrigen Verhaltens“ erfaßt und aus
gestaltet: nämlich daß derjenige Drittschuldner, gegen den 
eine pfändbare Forderung des Schuldners überhaupt nicht 
besteht, die unverzügliche Information des Gerichts gemäß 
§ 100 Abs. 2 ZPO unterläßt und hierdurch eine rechtzeitige 
und vollständige anderweitige Pfändung unterbleibt. Im 
Zusammenhang damit wirft Kellner die Frage auf, ob sich 
§ 111 ZPO nur auf diesen Extremfall bezieht oder auch auf 
Pflichtverletzungen des Drittschuldners im Falle wirksamer 
Pfändung.

Damit geht Kellner von einer m. E. nicht zutreffenden 
Prämisse aus.t In § 111 Abs. 1 ZPO wird ausschließlich die

Ersatzpflicht des Drittschuldners in der V o l l s t r e c k u n g  
geregelt; die Wirksamkeit der Pfändung ist dabei eine unab
dingbare Voraussetzung. Ein unwirksam gebliebener Pfän
dungsversuch bewirkt keine Vollstreckung gegen den Schuld
ner. Der von Kellner als Gegenstand der Regelung des § 111 
ZPO angenommene „Extremfall“, daß die in der Pfändungs
anordnung als gepfändet bezeichnete Forderung des Schuld
ners nicht oder nicht mehr gegen den (irrtümlich) als Dritt
schuldner bezeichneten Betrieb oder Bürger besteht und daß 
dieser die in § 100 Abs. 2 geforderte Mitteilung unter Rüde
gabe der Pfändungsanordnung unterläßt, kann demzufolge 
von § 111 ZPO nicht erfaßt sein. Wenn die in der Pfändungs
anordnung bezeichnete (angebliche) Forderung des Schuld
ners nicht besteht, dann ist doch derjenige, gegen den sich 
diese nicht existente Forderung richten soll, auch kein Dritt
schuldner. Denn Drittschuldner ist — so der Wortlaut in § 99 
Abs. 1 Satz 2 ZPO — nur „derjenige, gegen den sich die For- * S.

1 Die auch in Zivilprozeßrecht, Lehrbuch, Berlin 1980, S. 450, und 
von I. Dutschke, P. Wallis in Arbeit und Arbeitsrecht 1987, Heft 3,
S. 62 ff. (64) vertretene Auffassung wird im ZPO-Kommentar, 
Berlin 1987, Anm. l.l. bis 1.3. zu § ill (S. 170 f.), nicht aufrecht
erhalten, denn hier sind nur die zur Ersatzpflicht führenden mög
lichen Pflichtverletzungen des tatsächlichen Drittschuldners offen
sichtlich vollzählig aufgeführt. Die Verletzung der sich aus § 100 
Abs. 2 ZPO ergebenden Verpflichtung ist in dieser Aufzählung 
nicht enthalten.


